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Betreff: Abgelaufene Begutachtungsplaketten/Probleme bei Fahrten in Ungarn und 

Kroatien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie nimmt Bezug auf das 
Schreiben vom 17.01.2008 (GZ. BMVIT-179.508/0002-II/ST4/2008). In diesem Schreiben 
wurde ausgeführt, dass den Lenkern von Fahrzeugen die Zulassungsbescheinigung und 
Kennzeichentafeln in Ungarn an Ort und Stelle abgenommen wurden, da die technische 
Gültigkeitsdauer der Begutachtungsplaketten abgelaufen war, die Fahrzeuge aber weiterhin 
im Verkehr verwendet wurden.  
 
Da die Abnahme der Zulassungsbescheinigung und Kennzeichentafeln innerhalb der 
viermonatigen Toleranzfrist erfolgte, war diese Maßnahme aus der Sicht des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie nicht korrekt. 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie hat die ungarischen 
Behörden des Öfteren über die österreichische Rechtslage informiert und versucht über das 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten eine Klärung der 
Situation herbeizuführen; bisher leider ohne Erfolg. 
 
Werden daher Fahrzeuge deren Begutachtungsplaketten abgelaufen sind (unabhängig von 
der Toleranzfrist) in Ungarn verwendet, besteht weiterhin die Gefahr, dass den Lenkern die 
Zulassungsbescheinigung und Kennzeichentafeln in Ungarn an Ort und Stelle abgenommen 
werden. 
 
Da die nächste Reisesaison bevorsteht, ergeht seitens des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie das neuerliche Ersuchen, die Behörden über diesen Umstand zu 
informieren, damit derartige Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. 
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Ähnliche Probleme wurden auch bei Fahrten nach Kroatien gemeldet. Laut Mitteilung des 
kroatischen Außenministeriums wurden die zuständigen kroatischen Behörden jedoch auf die 
österreichische Regelung – der viermonatigen Toleranzfrist – hingewiesen. Bei Fahrten nach 
Kroatien sollte es daher diesbezüglich keine Probleme mehr geben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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